
 

             
 

 
 

 

Abstand halten – doppeltes Gebot der Stunde! 

Die Aufforderung zum „Abstand halten“ hören wir ständig, derzeit meistens im Zusammenhang 

mit dem Corona-Virus, in welcher Mutationsform auch immer. Wir Pensionisten brauchen 

dieses/n Virus überhaupt nicht und schützen uns, so gut es geht. 

Es gibt aber noch einen zweiten Grund: 

Einem Bekannten wurden neulich bei einem Kurzaufenthalt in einer deutschen Stadt dreimal € 

25 vom seinem Bank-Konto abgebucht, ohne dass er es sofort bemerkt, geschweige es 

genehmigt hätte. Durch die Anzeige bei der Polizei erfuhr er, dass er einer von hunderten 

Geschädigten sei. Leider wird es einer Gauner-Partie relativ leicht gemacht: Bankomat-Karten 

werden oft ganz locker aufbewahrt, z.B. in einer Außentasche; bei entsprechendem 

Minimalabstand im Fußgänger-Gemenge einer Innenstadt ist das „Abbuchen ohne PIN“ mit 

speziellem Lesegerät problemlos möglich. 

Text: Armin Brunner/Landesleitung Pensionisten Vorarlberg 

Nochmals die Bitte an Sie: Wenn Sie das Rundschreiben mit der Post zugestellt 

bekommen, aber eine E-Mail-Adresse haben, geben Sie diese uns bitte  bekannt, dann 

können wir gemeinsam Kosten sparen und Sie sind auch schneller informiert. 

 

Wenn sie schon seit langer Zeit das Service-Handbuch anlässlich Ihres Übertrittes 

in den Ruhestand oder in die Pension von uns mit dem Begrüßungsschreiben 

erhalten haben, dann sind Änderungen in den Werten, Streichungen von 

Bestimmungen und neue Rechtslagen eingetreten. Damit Sie weiterhin dieses 

Service-Handbuch aktuell benützen können, ist nachstehend das Berichtigungsblatt 

mit dem Stand 1. Jänner 2022 abgebildet, das sie in das Handbuch einlegen können 

und so topaktuell informiert verwenden können. 

Das Servicehandbuch–online Ausgabe & die Broschüre „Erwachsenenschutzrecht“ 

sind ab Februar 2022 über die Homepage der Bundesleitung 

https://goed.penspower.at  online verfügbar! 

http://www.stmk.penspower.at/


 



BVAEB bietet stationäre Gesundheitsförderung bei Long-COVID 

Das BVAEB-Gesundheitszentrum Resilienzpark Sitzenberg ermöglicht 

Aufenthalte für Long-COVID-Betroffene.  

Rund 15 Prozent der an COVID-19 erkrankten Menschen haben in Folge ihrer 

Krankheit mit einem Long-COVID-Syndrom zu kämpfen. Dieses Syndrom kann 

auch bei leichten Verläufen der ursprünglichen COVID-19-Erkrankung auftreten 

und ist unabhängig von bereits vorher bestehenden Erkrankungen. 

Die Beschwerden sind vielfältig: Sie reichen von chronischer Müdigkeit und 

Kraftlosigkeit über Leistungs- und Aktivitätseinschränkungen sowie 

Kopfschmerzen, Riech- und Schmeckstörungen bis zu depressiven 

Verstimmungen. 

Im BVAEB-Gesundheitszentrum Resilienzpark Sitzenberg kann vielen dieser 

Funktionseinschränkungen entgegengewirkt werden. Dabei steht die individuell 

erkrankte Person und nicht die Krankheit im Mittelpunkt. Gezielte Maßnahmen zur 

Förderung eines gesunden Lebensstils sind ein fix etablierter Bestandteil des 

Programms im Gesundheitszentrum Sitzenberg – und auch das Mittel der Wahl bei 

Long-COVID. Dazu gehören körperliches Training, Achtsamkeit in der Ernährung, 

Entspannungstechniken und die Erschließung sozialer, kultureller und kreativer 

Gesundheitsressourcen. 

Im Gesundheitszentrum Sitzenberg betreut werden betroffene Versicherte im 

erwerbsfähigen Alter, frühestens vier Monate nach einer bestätigten COVID-19-

Infektion. 

Zuweisungen sind ab sofort möglich. 

Bei schweren Beeinträchtigungen durch Long-COVID bieten die BVAEB-

Einrichtungen je nach Indikation bzw. Schwerpunkt entsprechende Aufenthalte für 

Versicherte aller Kassen. 

Text : Newsletter der BVAEB im Dezember 2021 

https://www.gz-sitzenberg.at/cdscontent/?contentid=10007.857371&portal=bvaebsitzenbergreidlingportal
https://www.bvaeb.at/cdscontent/?contentid=10007.854340&portal=bvaebbportal
https://www.bvaeb.at/cdscontent/?contentid=10007.854340&portal=bvaebbportal


Liebe Mitglieder! 

Nach wie vor bestimmt die Pandemie mit ihren Auswirkungen unser Leben und da 

besonders unser Verhalten im Freien und natürlich auch in geschlossenen 

Räumlichkeiten. 

Die Omikron-Variante breitet sich schneller aus als alle bisher bekannten 

Varianten des Corona Virus. Um dem entgegenzutreten, wurde die FFP2-Masken-

pflicht ab 11. Jänner ausgeweitet. Nunmehr ist auch im Freien eine FFP2-Maske 

verpflichtend, wenn ein Abstand von zwei Metern dauerhaft nicht eingehalten 

werden kann, etwa in Fußgängerzonen, Warteschlangen oder auf belebten 

Plätzen. Zusätzlich haben ab 11. Jänner nur noch Geimpfte und Genesene im 

Handel Zutritt(Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte und Apotheken, 

sind ausgenommen). Die Kontrolle des 2G-Nachweises erfolgt beim Eingang oder 

spätestens an der Kassa. Die Einhaltung der Corona-Maßnahmen wird außerdem 

verstärkt kontrolliert. 

Besonders wichtig: Die Gültigkeitsdauer der Zweitimpfung im Grünen Pass 

wird ab dem 1. Februar von neun auf sechs Monate verkürzt. Wenn Ihre 

Zweitimpfung bereits mehr als sechs Monate zurückliegt, verbessern Sie bitte 

Ihren Geimpftenstatus durch die Boosterimpfung und verlängern dadurch Ihren 

Status. 

Außerdem haben die Entwicklungen der vergangenen Wochen gezeigt, wie 

wichtig es ist, dass sich so viele Menschen wie möglich, die medizinisch dazu in 

der Lage sind, impfen lassen. Ich bin sehr froh darüber, dass die ältere Generation 

die höchste Impfquote aufweist und damit enormes Verantwortungsbewusstsein 

zeigt. Umso entscheidender ist, dass Sie sich auch die Auffrischungsimpfung 

holen, das ist meine große Bitte an Sie! 

 

Die Mitglieder der Landesleitung Pensionisten Steiermark wünschen Ihnen 

weiterhin viel Gesundheit und Zufriedenheit 

                                          

Franz Fröhlich, Georg Hammerl, Werner Lang, Reinhard Neumayer, 

Walter Neumeister, Hilde Pachler, Siegfried Reischl, Hans Rotschädl, 

Hannes Trost, Dietmar Vollmann und Klaus Gabriele 


